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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Montag  08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 

 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 4. November 2021, 17.30 – 18.30 Uhr nach Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 
Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch.   

Gemeinderat Wengi 
 

Gemeindeversammlung vom 15. November 2021 

 
Montag, 15. November 2021, 19.30 Uhr, in der Turnhalle der Mehrzweckanlage in  

Grossaffoltern, Schulhausstrasse 5 
 
Aufgrund der aktuell gültigen Coronamassnahmen kann die Gemeindeversammlung nicht im Schulhaus 
Reuental durchgeführt werden und findet in der Turnhalle der Mehrzweckanlage in Grossaffoltern statt.  

 
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Geschäften sind der Botschaft zur Gemeindeversammlung zu 
entnehmen, welche im Oktober 2021 jeder Haushaltung zugestellt wird. 
 
Alle in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten Frauen und Männer, die das 18. Altersjahr zurückge-
legt haben und seit 3 Monaten in der Gemeinde Wengi wohnen, sowie interessierte nicht stimmberechtigte 
Personen, sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. 
 
Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, meldet sich bis am Donnerstag, 11. November 2021, 17.00 Uhr, bei 
der Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84. 
 Gemeinderat Wengi 

 

Altpapier- und Kartonsammlung:  
Freitag, 22. Oktober 2021 und Samstag, 23. Oktober 2021 

 
Wie bereits aus dem Abfallkalender entnommen werden konnte, findet die Altpapier- und Kartonsammlung 
wie folgt statt: 
 

Freitag, 22. Oktober 2021 von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr und 
Samstag, 23. Oktober 2021 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Parkplatz beim Gemeindehaus. 
 
Für das Sammelgut werden zwei Container bereitgestellt (ein Container für Altpapier und ein Contai-
ner für den Karton).  
 
Das Altpapier muss gebündelt und nicht mit Karton vermischt abgegeben werden. Es darf nicht in 
Tragtaschen, Säcken oder Schachteln verpackt werden. In die Papiersammlung gehören: Zeitungen, Com-
puterlisten, Fotokopien, Prospekte, Telefonbücher, Bücherseiten ohne Einband (Rücken), Kuverts, Zeitschrif-
ten, Notizpapier, Recyclingpapier, Zeitungsbeilagen. 
 
Kartons müssen flach gedrückt und gebündelt abgegeben werden. Altpapier und Karton dürfen nicht 
zusammen im selben Bündel sein!!! 

Gemeinderat Wengi 
  



Gratisabgabe von Schutzmasken  

 

Die Gemeindeverwaltung Wengi hat noch Schutzmasken am Lager. Ab sofort können alle Einwohnerinnen 
und Einwohner von Wengi Schutzmasken kostenlos bei der Gemeindeverwaltung, Frauchwilstrasse 11, 
3251 Wengi beziehen.  
 
Die Masken können nur mit einem gültigen Personalausweis bezogen werden.  

 
Gemeindeverwaltung Wengi 

 

Rechnungsruf 

 
Wir bitten alle Gemeindefunktionäre und Behördenmitglieder ihre Spesen und Taggelder bis zum 

 
12. November 2021 

 
der Gemeindekasse in Rechnung zu stellen. 
 
Die Abrechnungsformulare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Unbedingt 
Name/Adresse und Post- oder Bankverbindung angeben, oder noch besser, einen Einzahlungsschein 
beilegen. 
 
Die Geschäfte werden ebenfalls gebeten, Materialbezüge der Gemeinde bis zu diesem Datum zu fakturieren. 
 
Gemäss Dienst- und Besoldungsverordnung werden folgende Entschädigungen ausgerichtet: 
 

 Tagesentschädigung (inkl. Ganztagessitzungen ab 5 Stunden) CHF 200.00 

 Halbtagesentschädigung (inkl. Halbtagessitzungen, mind. 3 Stunden) CHF 100.00 

 Tagessitzung (unter 3 Stunden)  CHF 60.00 

 Abendsitzungen  CHF 60.00 

 Stundenentschädigung  CHF 30.00 

 Verpflegung  CHF 25.00 

 Kilometerentschädigung für PW  CHF 0.70 
 
Wir bitten Sie, den erwähnten Termin unbedingt einzuhalten, dann können auch wir die Auszahlungen 
prompt erledigen. Besten Dank. 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Abstimmung vom 28. November 2021 

 
Stellen Sie mit der korrekten Handhabung sicher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig ist und Ihre 
Stimme zählt! 
 

 Stimmausweis auf der Rückseite unterschreiben 

 Ausgefüllte Stimmzettel ungefaltet ins separate Stimmkuvert und 
dieses zukleben 

 Stimmkuvert zusammen mit der Ausweiskarte ins Antwortkuvert 
stecken 

 Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzeitig der Post übergeben oder 
in den Briefkasten der Gemeinde einwerfen 

 
Gemeindeverwaltung Wengi 

  



Meldepflicht für Tageseltern (Tagesmütter und –väter) 

 

 

 

 

 

Für Personen, die sich allgemein anbieten, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entschädigung regelmässig 

tagsüber in ihrem Haushalt zu betreuen, besteht eine Meldepflicht. Tageseltern haben sich bei der zuständi-

gen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu melden, wenn folgende Fälle eintreten: 

 

• Die Betreuung erfolgt gegen Entschädigung (z.B. Geld, Naturalien, Dienstleistungen etc.). 

• Die Tätigkeit wird regelmässig ausgeführt. 

 

Aufsicht 

Gemäss Artikel 7 PVO (Pflegekinderverordnung) untersteht die Tagespflege der Pflegekinderaufsicht. Das 

heisst, alle gemeldeten Tageseltern werden mindestens einmal jährlich von der für ihre Gemeinde beauftrag-

ten Pflegekinderaufsicht besucht. Ausgeschlossen davon sind Tageseltern, die mit einer Tagesfamilienorga-

nisation (TFO) zusammenarbeiten. In diesem Fall wird die Aufsicht durch die TFO vorgenommen, nicht durch 

die Pflegekinderaufsicht. 

 

Meldungen 

Die Meldungen sind schriftlich an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, 

031 636 30 30, zu richten. Das entsprechende Meldeformular finden Sie unter www.jgk.be.ch unter der Rubrik 

„Kindes- und Erwachsenenschutz“. 

 

Fragen 

Für Fragen steht Ihnen die Pflegekinderaufsicht Ihrer Gemeinde gerne zur Verfügung: 

Corinne Figueroa, Regionaler Sozialdienst, Hauptgasse 12, 3294 Büren a. A., 032 352 03 86. 

 

 

Verunreinigung der Strassen durch landwirtschaftliche Arbeiten 

 

Durch landwirtschaftliche Tätigkeiten werden immer wieder verschiedene Gemeindestrassen stark ver-
schmutzt und nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr ordnungsgemäss gereinigt. Die Verursacher werden 
gebeten, die Verunreinigungen gemäss Strassenbaugesetz immer umgehend zu beseitigen. 
 
Art. 67 Strassengesetz 
1Wer eine Strasse übermässig verunreinigt und sie nicht 
sofort reinigt, trägt die Kosten der Reinigung.  
 
2Wer eine Strasse beschädigt oder übermässig abnutzt, 
trägt die Kosten für die Wiederherstellung. 
 

Wir danken für die Sauberhaltung unserer Strassen und die 
Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer. 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

  

http://www.jgk.be.ch/


Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 30. November 2021 

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Stras-

sen folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeck-
ten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 29. Okto-
ber 2008 unter anderem vor: 

 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. 

 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. 

 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen 
Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflan-
zen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. 
Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich er-
streckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 30. November 

2021 auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und land-
wirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahr-
bahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die 
Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentümer 

haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu besei-
tigen. Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem 
Reisig und Laub zu reinigen. Entlang von Kantonsstrassen 
obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kan-
tonsstrasse dem Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen 
sind auch entlang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer 
verantwortlich. 
 

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen 
einen Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von der 
Gehweghinterkante einhalten. 

 

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons 
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die Or-

gane der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.  
 

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 

 
  



Hohe Geburtstage in der Zeit vom 22. Oktober 2021 bis 19. November 2021 

 
Folgender Mitbürger kann einen besonders hohen Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir Ihm von ganzem 
Herzen, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Lebensjahr. 
 
75-jährig 
04.11.1946 Roder Walter, Bernstrasse 29, 3251 Wengi 
 
Veröffentlicht werden nur diejenigen Jubilarinnen und Jubilare, die ihr Einverständnis erteilen. 
 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Tätigkeitprogramm Oktober 2021 und November 2021 
 

 

 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 8. November 2021 
 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit! 

Datum Anlass Veranstalter Ort 

Oktober 2021 

22. Oktober 2021 Übung mit der Feuerwehr Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Einsatz gemäss Alarmmeldung, 

ca. 19.00 Uhr 

24. Oktober 2021 KUW 9, Gottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche Rapperswil, 09.30 Uhr 

28. Oktober 2021 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12.00 Uhr 

29. Oktober 2021 KiJuKi (Kinder ab 8 Jah-

ren) – Filmabend 

Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 17.00 – 20.00 Uhr 

November 2021 

04. November 2021 Kraftwerk Schweiz mit 

ETH Professor  

A. Gunzinger 

Verein RWG Solar Hotel Weisses Kreuz Lyss,  

18.00 – 19.15 Uhr 

05. + 06.  

November 2021 

Winterkonzert Klangschmitte Wengistrasse 35, Grossaffoltern 

(bei Terrasystems AG) 19.30 Uhr 

07. November 2021 Visionssonntag  Kirchgemeinde Wengi Kirche Grossaffoltern, 09.30 Uhr 

09. November 2021 Wandergruppe  Kirchgemeinde Wengi Treffpunkt Kirche Wengi,  

13.30 Uhr 

09., 13. + 18.  

November 2021 

Nothilfe bei Kleinkinder 

(kostenpflichtig) 

Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Schulhaus Reuental,  

09. + 18.11.2021,  

19.30 - 22.00 Uhr 

13.11.2021, 08.00 – 12.00 Uhr 

14. November 2021 Matinée-Konzert Musikgesellschaft 

Wengi 

Kombihalle Rapperswil, 10.30 Uhr 

15. November 2021 Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde 

Wengi 

Mehrzweckanlage Grossaffoltern, 

Schulhausstrasse 5, 19.30 Uhr 

19. November 2021 Seniorennachmittag  

(mit Zertifikat) 

Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 14.00 Uhr 

20. November 2021 Kiki (Kinder ab 4 Jahren) Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 13.30 – 16.00 Uhr 

21. November 2021 Ewigkeitssonntag Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.30 Uhr 

22. November 2021 Diabetiker und das Blut Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Vereinslokal, 20.00 Uhr 

25. November 2021 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12.00 Uhr 

28. November 2021 1. Adventgottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.30 Uhr 

28. November 2021 Kirchgemeinde- 

versammlung  

Kirchgemeinde Wengi Kirche, nach dem 1. Adventsgot-

tesdienst 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2qJCtgZ3NAhWMcRQKHanCDboQjRwIBw&url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/copa-de-champagne&bvm=bv.124088155,d.d24&psig=AFQjCNGjzAb2qr0R1ilggmpC0pr3dgcItw&ust=1465632664728276


 

 



 

  



Adventsfenster 2021 

 

Dem Verein „Dorf-Spycher Wengi“ ist es ein Anliegen, die Tradition der beleuchte-
ten Adventsfenster auch im kommenden Dezember weiterzuführen.  

Wer möchte an einem bestimmten Tag ein Fenster, eine Nische oder den Balkon 
schmücken und beleuchten?  

Schön wäre es, wenn an jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember ein neues Licht an-
geht. 

Die Beleuchtung ist jeweils ab dem Eindunkeln bis um 23.00 Uhr eingeschaltet 
und bis Anfang Januar sichtbar. 

Die aktuelle Corona Situation lässt es zu, dass Apero‘s draussen offeriert werden 
können. Wer etwas anbieten möchte, kann dies bei der Anmeldung gerne vermer-
ken. 

 

Anmeldung bis Freitag, 5. November 2021 an: 

Nicole Messerli 079/360 39 16 oder 
nicole-messerli@outlook.com 
 

 

„ Weihnachtsmärit Wengi“ ist abgesagt! 

Wir hoffen auf Verständnis und freuen uns auf stimmungsvolle Momente 

 

Verein “Dorf- Spycher Wengi“ 

  

 

  

mailto:nicole-messerli@outlook.com


 



 



 


